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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 RA 3167/00
Datum 11.01.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RA 31/02
Datum 12.03.2003

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 11.
Januar 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das
Berufungsverfahren nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob die Beklagte eine Witwenrente bei Auslandsaufenthalt zu Recht
entzogen und (nur) unter BerÃ¼cksichtigung von Bundesgebiets-Beitragszeiten neu
berechnet hat.

Die 1910 geborene KlÃ¤gerin ist die Witwe des 1982 verstorbenen M P
(Versicherter), aus dessen Versicherung sie von der Beklagten seit dem 1.
September 1982 Witwenrente bezieht (Bescheid vom 28. Oktober 1982). Der
Rentenberechnung lagen u.a. auch Beitragszeiten des Versicherten im jeweiligen
Geltungsbereich der Reichsversicherungsgesetze auÃ�erhalb der Bundesrepublik
Deutschland (Reichsgebiets-Beitragszeiten) bis September 1944 zu Grunde. Die
KlÃ¤gerin, die nach Auskunft der Stadt W vom 16. Juli 1999 seit dem 12. Mai 1998
nach Spanien verzogen war, lebt dort nach eigenen Angaben spÃ¤testens seit
Januar 1999 bei ihrer Schwiegertochter, die zugleich ihre Betreuerin auch fÃ¼r den
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Bereich der Aufenthaltsbestimmung ist.

Nachdem die Beklagte von dem Aufenthalt der KlÃ¤gerin in Spanien durch den
Postrentendienst Kenntnis erlangt hatte, stellte sie die Rentenzahlung mit Ablauf
des Monats MÃ¤rz 1999 ein und hob den Rentenbescheid vom 28. Oktober 1982 mit
Wirkung ab 1. April 1999 nach Â§ 48 Sozialgesetzbuch â��
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz â�� (SGB X) auf (Bescheid vom
26. Februar 1999). Im Verlauf des Widerspruchsverfahrens erteilte die Beklagte die
Bescheide vom 13. August und 26. August 1999 Ã¼ber die Neufeststellung der
groÃ�en Witwenrente fÃ¼r die Zeit ab 1. April 1999 (Zahlbetrag ab 1. Oktober 1999
= monatlich 943, 56 DM). Dabei berechnete sie die Rente nur auf der Grundlage der
von dem Versicherten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand
vom 3. Oktober 1990 zurÃ¼ckgelegten Beitragszeiten ab Juli 1945 (Bundesgebiets-
Beitragszeiten). Mit AnhÃ¶rungsschreiben vom 8. Februar 2000 rÃ¤umte die
Beklagte der KlÃ¤gerin die MÃ¶glichkeit ein, sich zu den fÃ¼r die
Aufhebungsentscheidung nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X maÃ�geblichen Tatsachen
zu Ã¤uÃ�ern; auf dieses Schreiben wird Bezug genommen. Mit
Widerspruchsbescheid vom 19. Juni 2000 wies die Beklagte den Widerspruch der
KlÃ¤gerin gegen den Aufhebungsbescheid vom 26. Februar 1999 und die
Neufeststellungsbescheide vom 13. August und 26. August 1999 zurÃ¼ck mit der
BegrÃ¼ndung, dass sich die KlÃ¤gerin seit 12. Mai 1998 gewÃ¶hnlich in Spanien
aufhalte.

Das Sozialgericht (SG) Berlin hat die auf WeitergewÃ¤hrung der Witwenrente in
HÃ¶he des Inlandszahlbetrages gerichtete Klage mit Urteil vom 11. Januar 2002
abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt: Die Klage sei nicht begrÃ¼ndet.
Die KlÃ¤gerin habe keinen Anspruch auf Zahlung der groÃ�en Witwenrente unter
BerÃ¼cksichtigung der vom Versicherten zurÃ¼ckgelegten Reichsgebiets-
Beitragszeiten. Nach Ã�berzeugung des Gerichts halte sich die KlÃ¤gerin jedenfalls
seit dem 1. April 1999 gewÃ¶hnlich in Spanien auf. Auf Grund der langen
Aufenthaltsdauer dort sei davon auszugehen, dass sich der Aufenthalt in Spanien in
einer Weise verfestigt habe, die erkennen lasse, dass die KlÃ¤gerin dort nicht nur
vorÃ¼bergehend verweile. Dem stehe nicht entgegen, dass die KlÃ¤gerin
mÃ¶glicherweise die Absicht gehabt habe, irgendwann nach Deutschland
zurÃ¼ckzukehren. Denn eine derartige Absicht sei nicht konkretisiert worden. Unter
den gegebenen UmstÃ¤nden kÃ¶nne daher nur von einem zukunftsoffenen
Aufenthalt der KlÃ¤gerin, die bis heute nicht nach Deutschland zurÃ¼ckgekehrt sei,
in Spanien ausgegangen werden. Eine Gleichstellung der Staatsgebiete sei
gemÃ¤Ã� Anhang VI Abschnitt C Nr. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates
vom 14. Juni 1971 Ã¼ber die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf
Arbeitnehmer und SelbstÃ¤ndige sowie deren Familien, die innerhalb der
Gemeinschaft zu- und abwanderten (VO 1408/71), insoweit ausgeschlossen.

Mit der Berufung verfolgt die KlÃ¤gerin ihr Begehren weiter. Sie trÃ¤gt vor: Als sie
nach Spanien zu ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter gefahren sei, habe sie
nicht vorgehabt, dort dauerhaft zu bleiben. Sie kÃ¶nne aber derzeit nicht nach
Deutschland zurÃ¼ckkehren, weil sie reise- und transportunfÃ¤hig sei. Ihr Haus in
Deutschland in der MstraÃ�e in W sei vermietet. Selbst bei einer RÃ¼ckkehr nach
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Deutschland kÃ¶nne sie nicht mehr in dieses Haus zurÃ¼ckziehen, weil sie
pflegebedÃ¼rftig sei und von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter versorgt
werden mÃ¼sse. Auf den Schriftsatz vom 20. August 2002 wird Bezug genommen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 11. Januar 2002 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 26. Februar 1999 und Ã�nderung
der Bescheide vom 13. August 1999 und 26. August 1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 19. Juni 2000 zu verurteilen, ihr fÃ¼r die Zeit ab 1.
April 1999 die groÃ�e Witwenrente unter Zugrundelegung von 87,6049
persÃ¶nlichen Entgeltpunkten zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zum Verfahren
eingereichten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Rentenakten der Beklagten fÃ¼r den verstorbenen Versicherten (2 BÃ¤nde)
und die Gerichtsakte haben vorgelegen und sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der KlÃ¤gerin ist nicht begrÃ¼ndet.

Die KlÃ¤gerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf WeitergewÃ¤hrung von
groÃ�er Witwenrente fÃ¼r die Zeit ab 1. April 1999 unter Zugrundelegung von
87,6049 persÃ¶nlichen Entgeltpunkten. Die in dem angefochtenen Bescheid vom
26. Februar 1999 enthaltene Aufhebungsentscheidung der Beklagten ist ebenso
rechtmÃ¤Ã�ig wie die mit Bescheiden vom 13. August und 26. August 1999
verlautbarte Neufeststellung der Rente fÃ¼r die Zeit ab 1. April 1999.

Die Beklagte war zur zukunftsgerichteten Aufhebung des Bescheides vom 28.
Oktober 1982 gemÃ¤Ã� Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X i.V.m. den Â§Â§ 110 Abs. 2, 113
Abs. 1 Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) nach insoweit
ordnungsgemÃ¤Ã� nachgeholter AnhÃ¶rung (vgl. Â§ 24 Abs. 1 SGB X i.V.m. Â§ 41
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 SGB X) mit Schreiben vom 8. Februar 2000 ermÃ¤chtigt und
verpflichtet. Nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X muss der zustÃ¤ndige
VerwaltungstrÃ¤ger einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung mit Wirkung fÃ¼r die
Zukunft aufheben, wenn in den tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die
bei dem Erlass des Verwaltungsaktes vorgelegen haben, eine wesentliche
Ã�nderung eingetreten ist. Mit dem Verzug der KlÃ¤gerin nach Spanien und ihrem
dortigen ununterbrochenen Aufenthalt spÃ¤testens seit Januar 1999 ist
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gegenÃ¼ber den VerhÃ¤ltnissen im Zeitpunkt des Erlasses des Bescheides vom 28.
Oktober 1982 nachtrÃ¤glich unter BerÃ¼cksichtigung der
Auslandszahlungsvorschriften eine wesentliche Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen
und materiell-rechtlichen VerhÃ¤ltnissen eingetreten. Denn von diesem Zeitpunkt
an bestand wegen der in den Â§Â§ 110 Abs. 2, 113 Abs. 1 SGB VI keine Grundlage
mehr fÃ¼r die GewÃ¤hrung der groÃ�en Witwenrente unter Zugrundelegung von
87,6049 persÃ¶nlichen Entgeltpunkten, d.h. in HÃ¶he des Inlandszahlbetrages.
Denn die KlÃ¤gerin hat ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im Sinne des Â§ 110 Abs. 2
SGB VI spÃ¤testens seit Januar 1999 in Spanien.

Die Feststellung, ob ein gewÃ¶hnlicher oder vorÃ¼bergehender Auslandsaufenthalt
vorliegt, erfolgt nach Â§ 30 Abs. 3 Satz 2 Sozialgesetzbuch â�� Allgemeiner Teil
(SGB I). Danach hat den gewÃ¶hnlichen Aufenthalt jemand dort, wo er sich unter
UmstÃ¤nden aufhÃ¤lt, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem
Gebiet nicht nur vorÃ¼bergehend verweilt. Nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (vgl. BSG SozR 3-6710 Artikel 1 Nr. 1; BSG, Urteile vom 14.
September 1994 â�� 5 RJ 10/94 â�� und vom 9. Mai 1995 â�� 8 RKn 2/94 -, â�� 8
RKn 5/94 -, â�� 8 RKn 11/94 â�� nicht verÃ¶ffentlicht; Urteil vom 9. August 1995
â�� 13 RJ 59/93 â�� nicht verÃ¶ffentlicht; Urteil vom 3. April 2001 â�� B 4 RA 90/00
R â�� nicht verÃ¶ffentlicht) setzt der Begriff des gewÃ¶hnlichen Aufenthalts vor
allem voraus, dass der Betreffende im streitigen Leistungszeitraum den Ã¶rtlichen
Schwerpunkt seiner LebensverhÃ¤ltnisse faktisch dauerhaft am Aufenthaltsort hat.
Dauerhaft ist dieser Aufenthalt, wenn und solange er unter BerÃ¼cksichtigung aller
tatsÃ¤chlichen UmstÃ¤nde nicht auf Beendigung angelegt, also zukunftsoffen ist.
Unter BerÃ¼cksichtigung dieser GrundsÃ¤tze ist von einem dauerhaften Aufenthalt
der KlÃ¤gerin in Spanien spÃ¤testens seit Januar 1999 auszugehen.

Auf Grund der im Berufungsverfahren ergÃ¤nzend angestellten Ermittlungen steht
fest, dass die KlÃ¤gerin einen konkreten RÃ¼ckkehrtermin nach Deutschland
bislang nicht ins Auge gefasst hat. Ihr Haus in der M in W ist, wie sich dem
vorgelegten Mietvertrag vom 23. Februar 1998 entnehmen lÃ¤sst, seit dem 1.
MÃ¤rz 1998 vermietet. Eine andere Unterkunft in Deutschland besitzt die KlÃ¤gerin
nicht. Sie lebt nunmehr seit mehr als vier Jahren ununterbrochen in Spanien bei
ihrer Schwiegertochter und ihrem Sohn, die sie nach eigenen Angaben versorgen
und pflegen. Ihr faktischer Schwerpunkt der LebensverhÃ¤ltnisse ist also an den
Aufenthalt dieser Bezugspersonen geknÃ¼pft. Es sind keinerlei Bindungen nach
Deutschland feststellbar, die den Schluss zulieÃ�en, dass hier noch der
Schwerpunkt ihrer LebensverhÃ¤ltnisse wÃ¤re. Die KlÃ¤gerin hat vielmehr
mitgeteilt, dass eine RÃ¼ckkehr in ihr Haus in Deutschland auf Grund ihrer
PflegebedÃ¼rftigkeit ohnehin nicht beabsichtigt sei. Auch ein konkretes Domizil in
Deutschland fÃ¼r die vage in Aussicht gestellte RÃ¼ckkehr, die im Ã�brigen zeitlich
nicht annÃ¤hernd fixiert worden ist, hat die KlÃ¤gerin auf Nachfrage des Gerichts
nicht benannt. Es trifft auch nicht zu, dass sich die Schwiegertochter und der Sohn
der KlÃ¤gerin â�� wie noch im Verwaltungsverfahren vorgetragen â�� in dem hier
zu prÃ¼fenden Zeitraum nur zeitweise in Spanien aufgehalten hÃ¤tten. Denn
einerseits ist eine zwischenzeitliche zeitweise RÃ¼ckkehr nach Deutschland nicht
feststellbar. Zum anderen hat die KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren vorgetragen,
dass ihre Schwiegertochter in Spanien berufstÃ¤tig gewesen sei. Auch dies lÃ¤sst
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nur den Schluss zu, dass sich die KlÃ¤gerin spÃ¤testens seit Januar 1999 dauerhaft
in Spanien aufhÃ¤lt. Da sie Ã¼ber keinen Wohnsitz mehr in Deutschland verfÃ¼gt,
war aus diesem Grunde auch die von der Stadt W mitgeteilte Abmeldung der
KlÃ¤gerin nach Spanien nur folgerichtig. Denn die Meldung knÃ¼pft an den
Wohnsitz an. Letztlich hat schon der zwischenzeitlich mehr als vierjÃ¤hrige
tatsÃ¤chliche â�� und zwischen den Beteiligten unstreitige â�� Aufenthalt der
KlÃ¤gerin in Spanien zur Folge, dass das Vorliegen eines gewÃ¶hnlichen Aufenthalts
in Deutschland zu verneinen ist.

Berechtigte, die â�� wie die KlÃ¤gerin â�� ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im
Ausland haben, erhalten Leistungen wie Berechtigte, die ihren gewÃ¶hnlichen
Aufenthalt im Inland haben, soweit nicht nach den Vorschriften Ã¼ber Leistungen
an Berechtigte im Ausland etwas anderes bestimmt ist (Â§ 110 Abs. 2 SGB VI). Nach
Â§ 113 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI werden die persÃ¶nlichen Entgeltpunkte von
Berechtigten, die sich gewÃ¶hnlich im Ausland aufhalten, u.a. ermittelt aus
Entgeltpunkten fÃ¼r Bundesgebiet-Beitragszeiten. Bundesgebiets-Beitragszeiten
sind Beitragszeiten, fÃ¼r die BeitrÃ¤ge nach Bundesrecht nach dem 8. Mai 1945
gezahlt worden sind, und die diesen im 5. Kapitel gleichgestellten Beitragszeiten (Â§
113 Abs. 1 Satz 2 SGB VI). Nach Â§ 271 Satz 1 Nr. 1 SGB VI sind Bundesgebiets-
Beitragszeiten auch Zeiten, fÃ¼r die nach den vor dem 9. Mai 1945 geltenden
Reichsversicherungsgesetzen PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung oder
selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit im Inland gezahlt worden sind. Reichsgebiets-
Beitragszeiten sind hingegen â�� wie hier die bis September 1944 von dem
Versicherten in OstpreuÃ�en zurÃ¼ckgelegten Beitragszeiten â�� Zeiten mit
BeitrÃ¤gen fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung oder selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit oder Zeiten mit
freiwilligen BeitrÃ¤gen bei gewÃ¶hnlichem Aufenthalt im jeweiligen
Geltungsbereich der Reichsversicherungsgesetze auÃ�erhalb der Bundesrepublik
Deutschland. Die fÃ¼r diese Reichsgebiets-Beitragszeiten des Versicherten
ermittelten Entgeltpunkte dÃ¼rfen der Auslandsrente nach Â§ 113 SGB VI nicht zu
Grunde gelegt werden. Die Beklagte hat vielmehr die groÃ�e Witwenrente fÃ¼r die
Zeit ab 1. April 1999 beanstandungsfrei unter BerÃ¼cksichtigung von
Entgeltpunkten fÃ¼r die Bundesgebiets-Beitragszeiten des Versicherten sowie von
Entgeltpunkten fÃ¼r beitragsfreie Zeiten und dem Zuschlag an Entgeltpunkten
fÃ¼r beitragsgeminderte Zeiten â�� letztere in dem sich aus Â§ 114 Abs. 1 Satz 2
SGB VI ergebenden VerhÃ¤ltnis â�� errechnet. Die Sonderregelung des Â§ 272 Abs.
1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 SGB VI findet vorliegend keine Anwendung. Danach
werden die persÃ¶nlichen Entgeltpunkte von berechtigten Deutschen, die vor dem
19. Mai 1950 geboren sind und vor dem 19. Mai 1990 ihren gewÃ¶hnlichen
Aufenthalt im Ausland genommen haben, zusÃ¤tzlich ermittelt aus Entgeltpunkten
fÃ¼r Reichsgebiets-Beitragszeiten, begrenzt auf die HÃ¶he der Entgeltpunkte fÃ¼r
Bundesgebiets-Bei-tragszeiten. Die KlÃ¤gerin hat aber nicht vor dem 19. Mai 1990
ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im Ausland genommen. Sie hÃ¤lt sich frÃ¼hestens
seit Mai 1998 in Spanien auf.

Eine andere Beurteilung folgt auch nicht aus zwischenstaatlichem Recht. Zwar sieht
Artikel 10 Abs. 1 VO 1408/71 vor, dass die Geldleistungen fÃ¼r Hinterbliebene, auf
die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedsstaates Anspruch erworben worden
ist, nicht deshalb gekÃ¼rzt, geÃ¤ndert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder
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beschlagnahmt werden dÃ¼rfen, weil der Berechtigte im Gebiet eines anderen
Mitgliedsstaates als des Staates wohnt, in dessen Gebiet der zur Zahlung
verpflichtete TrÃ¤ger seinen Sitz hat. Diese territoriale Gleichstellung ist aber durch
Anhang VI Abschnitt C Nr. 1 VO 1408/71 aufgehoben, soweit es â�� wie hier â�� um
Leistungen aus Zeiten geht, die auÃ�erhalb des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland zurÃ¼ckgelegt worden sind.

Durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken gegen die vorliegend
anzuwendenden deutschen Auslandszahlungsvorschriften sind nicht ersichtlich. Der
Gesetzgeber ist verfassungsrechtlich auch durch den Gleichbehandlungsgrundsatz
in Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz nicht gezwungen, bei einem Auslandsaufenthalt
uneingeschrÃ¤nkt die Leistungen zu gewÃ¤hren, die dem Berechtigten bei einem
Inlandsaufenthalt zustehen wÃ¼rden. Es obliegt grundsÃ¤tzlich der insoweit sehr
weit gehenden Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, mit der Zahlung von Renten
aus BeitrÃ¤gen, die nicht im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erworben
wurden, keine weitergehende Verpflichtung einzugehen, als dies dem Prinzip der
sozialen FÃ¼rsorge entspricht (vgl. zu den Vorschriften der Â§Â§ 1317 und 1321
RVO in der Fassung vom 25. Februar 1960; BVerfG, Beschluss vom 7. Oktober 1980
â�� 1 BvR 785/76 = SozR 2200 Â§ 1317 Nr. 8).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 14.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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